
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/23 89/13/0143
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

EStG 1972 §78;

Rechtssatz

Aus § 78 EStG ergibt sich, daß jede vom Abgabep;ichtigen vorgenommene Zahlung voller vereinbarter Arbeitslöhne,

wenn die zur Verfügung stehenden Mittel nicht auch für die darauf entfallende Lohnsteuer ausreichen, eine

schuldhafte Verletzung seiner abgabenrechtlichen Pflichten darstellt.
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